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Ein entscheidender sozialer Fortschritt 

Soziälversicherüngs-Anpas 
von . 

Anton Storch, Direktor der Verwaltung für Aroeit 
Das seit Monaten heftig umstrittene Sozialversiehe- 
rungs-Anpassungsgosetz ist nunmehr mit einigen klei- 

Ä neren Ände^ungSn von den Ililitürregierungcn genehmigt 
• ardent Dass es gelungen ist, das Gesetz in seiner 

ursprünglichen Passung ab 1. Juni wirksam werden zu 
lassen, ist in erster Linie das Verdienst des Direk- 
tors der Verwaltung für Arbeit, Anton Storch,*er 
sich mit züher Beharrlichkeit nicht nur fur die Ai^P— 
üunp der Soziairer ten an das veränderte Lohn- and 
Preisgefüge, sondern auch für die Erfüllung der For- 
derunlen der Arbeitnehmer in Bezug auf ihre Ansprüche 

-  kosenüber der Rentenversicherung und nicht zuletzt 
für die Sicher Stellung der finanziellen ^°tungs~- 
ifähißkeit der Sozialversicherung eingesetzt nau. JJIO 
weittragende Bedeutung des Gesetzes geht aus dem fol- 
genden Aufsatz hervor, den Direktor Storch dem 
DBOTSCHLAND-lINlöII-DIBNST zur Verfügung stellte, 

Am 7.Januar 1949 hat der «JirtBchaftsrat unter Berücksichtigung der vom 
. SndS gewünschten Abänderungen dasJozialvoreicher^ 
gesetz verabschiedet. Nachdem das ZTeimcchte-Kontrollamt am 4'Har*194. 
an den Tnrtschaftsrat und Länderrat noch Ruclcfragen gehalten hat wegon 

• Tor  finanziellen Auswirkungen des Gesetzes und die Verwaltung^fUr Arbeit 
hierüber unter dem 9.April 1949 ein umfassendes memorandum vorgelegt hat, 
haben die Ltilitürgouvorrcure das Gesetz am l§*Mäi 1949 genehmigt 
Das Gesetz ist das bedeutendste wahrend der bisherigen Nachkriegsent^e^ 
lung des deutschen Öozialvorsichcrungsrocht im Vereinigten ^tschaftsge- 
biet. Es bringt umfassende Verbesserungen de^ 
und sorgt für deren finanzielle Deckung, Es stellt ^V^ robie^ dir 
und Aufbaugesetze, die in den letzton Jahrzehnten auf de* frebio* der 
Sozialversicherung herausgebracht wurden, in den Schatten, 
KoDstück des Gesetzes ist die Erhöhung dor Renten in der Invaliden-ja^ 
AnKostelltenversicherun^ Vu'.Jr  grundsätzlicher *u^o^tqr^tw^r 
bisherigen Boroohnuggeart und der verschiedenen ßerechnungsmethod.n in 
den beiden Vcrsichorungszwoigon, werden zu den Renten Zuschlüge go.7o.hr.,. 
Sie sind bis auf weiteres so zu bemessen, dass 
a) die Invalidenrenten und Ruhegelder um 15 Deutsche Hark, jedoch min.- 

destens auf 50 Deutsche Mark,        :  . '" :' m, ,f,nforir, 
b) die Witwen- und Witwerrenten um 12 Deutsche Hark* 3cdoeh mindeot.no 

auf 4o Deutsche I.lark, - 2 - 
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c) die TTaLsonronton urn 6 Deutsche Murk, jedoch mindestens auf 30  Deut- 
sche Marie 

erhöht werden, Ausserdom wird zu den KinderZuschusson; die jetzt 10 Deut- 
sche Marie monatlich betragen, ein Zuschlag von 5 Ä iur Dodes zuschuso~ 
berechtigte Kind gewährt. Ferner tritt .ei den Invalidenrenten und Runü- 
geldern praktisch nach eine -eitere Erhöhung um eine Deutsche !,arlt monat- 
lich ein,"da der bisherige Abzug zur Finanzierung der Krankenversiche- 
rung der Rentner in Wogfall kommt« 
Die Notwendigkeit dieser Rontonzuschläge war sehen seit vielen Jahren 
•erkennt worden« Die durchschnittliche Invalidenrente betragt im Vereinig- 
ten "rirtschaftsgobiot zur Zeit nur 42.8o DU monatlich, die durchschnitt- 
liche Witwenrente 25»]0 DK monatlich und die durchschnittliche .'ai8°n- 
rento 15.6o DM monatlich. Es liegt auf der Hand, dass diese Rcntonbotra- 
gc völlig unzulänglich waren. Ein noch trostloseres Bild ergibt oich, 
fern man sich vor Augen führt, dass in ländlichen Bezirken die Helfte 
liier Invalidenrenten unter 35.- DM monatlich liegenund selbst in schwer 
industriellen und gfOsstädtischen Bezirken nur die Hälfe der Rentner 
einen höheren Betrag als 55 DM monatlich erhalten. Das neue ersetz 
schafft eine einigermassen ausreichende Eindestvorsorgung und passt dl, 
Renten durch £io Zusehläge an das veränderte Preisgefüge an. 

Eine prinzipiell wichtige Änderung bringt das Gesetz durch die Einfüh- 
rung eines neuen Irrr?1 la*.****^?***•  in der Invalidenversicherung., Bei 
nOiiftigcn Vorsichcruniifgllen wird die Invalidenrente bereits bei einer 
Minderung der Erworbsfi-higkeit von 50 v.H. statt bisher 66 2/3 v.H. gc- 
währtrSLit ist die Voraussetzung für die Gewährung der Invalidenrente 
Stark an diejenige des Ruhegeldes der Angcstolltonvorsichcrung, das bei 
50# iisruisunf-higkeit gewährt wird? angenähert worden. 
Eine -eitere grundlegende Verbesserung der Leistungsvoraussetzung bringt 
das Gesetz dadurch, dass bei künftigen Todesfällen eines Arbeiters, die 
*itwo Rente orhaX;;« ohne dass sie in ihrer Person die bisher vorge- 
schrieben^ besonderen Voraussetzungen (Invalidität, e5.Lcbons3ahrod.r 
bestimmte Kinderzahl) erfüllen muss. Damit sind für ^£*JfJ^ronttf 
le die Arbeiterwitwon hinsichtlich der Voraussetzung der fitwenrento 
den Angcs.telltenwitwen gleichgestellt wordene. 
Der Rechtsangleichung zwischen den beiden Zonen dienen die Vorschrif- 
ten des neuen Gesetzes, wonach Waisenrente und Kinderzuscljusg kunJ*J;S 

•einheitlich bis zum vollendeten IS.Lebensjahr gewährt werden und dio 
"itwonrontenabfindung im Falle der. ^iodorvorhciratung oinei .»«lnaoi 
Invaliden- und Angostelltenversicherung einheitlich m Hohe aeo jjpc, 
der i-hrlichen Witwenrenten zur Auszahlung gelangen werden. Auch ha, a u, 
Gesetz gewisse Vereinheitlichungen für dio Erfüllung4^^r*£^ •* 13 
die Erhaltung der Anwartschaft in der Invalidenversicherung und Angest* 
tonverticherung he*r¥e ige führt* Schlicsslieh wird das Hausg^jLd in der Krc 
kenversicherung nach sozialen Gesichtspunkten gestaffelt,und zwar naen 
der Zahl der Familienangehörigen eines im Krankenhaus befindlichen \rer~ 
sicherten. 
Die Finanzierung der vorstehenden Leistungsvcrbesscrungcn geschieht 
du^ch eine Reihe von Massnahsjcn, Die wichtigste ist die BrhofruM^orB-i. 
trage zur Invaliden- und ^gestoXXtonvqrsiohcruns von .;,6 auf 10 _v.H. 
Acs Entgelte (in der Invalidenversicherung bis eoo DH statt bisher 3oo DL, 
nonatliih), unter gleichzeitiger Senkung dos Beitrages zur Arbeitslosen- 
versiche-ur. von6,5  auf 4 v.H. das Entgeltes. Zur Vermeidung einer Lehr- 
Valastung der Arbeitnehmer wird der Beitrag zur Krankenversicherung kam- 
tig^on den Arbeitgebern und den VcrsTcEörten zu gleicncn feilen aufge- 
bracht werden, statt bisher zu 2/3 von den Versicherten und zu 1/3 von 
den Arboitgaborn. Unter Beseitigung aller .in R^ichcrocht feg bjgolog ton 
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Zuschüsse .dos Reiches und dor Jlrj^itslosonvor Sicherung an die Rontcn- 
versiehorun^en und die"'Vn^ppscnaftc3;oT,sichoj^na logt das Gesetz ferner 
Test, cfacs die Länder von jeder Rente der Invalidenversicherung - ent- 
sprechend den bis 1945 geltenden Rocht - den Grund1"» otrag (monatlich 13 D 
bei den Invalidenrenten, 11 DM monatlich bei den Witwenrenten und 7 DM 
monatlich bei den Waisenrenten) aufzubringen haben. Darüber hinaus sieht 
das Gesetz vor, dass erforderlichenfalls eine gegenseitige Finanzhilfe 
zwischen der Invaliden- und der AngosteiltonverSicherung geleistet.worden 
muss, um die dauernde'Aufrechterhaltung der Leistungen zu gewährleisten, 
Reicht diese Finanzhilfe nicht Aus, so sind die erforderlichen Mittel vo:- 
den Ländern nach Massgabe eines besonderen Gesetzes aufzubringen (, lan- 
de rgarantie) , 
Die Summe dieser Finanzmassnahmon bewirkt - wie sich aus den versiehe- 

Stellung der geschilderten Leistungsverbesserungen. Die Versicherten 
v/erden in allgemeinen nicht mehr belastet? lediglich die von der Arbeit 
losenversicherung befreiten Peropnen he-bon keinen Vorteil aus der Sen- 
kung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung, bleiben aber m ihrer 
Beitra^sbolastung nach wie vor hinter den arbeitslosenvorsichorimgo- 

Defizite in der InvoJ.idon- und 4nJostolltenvorsiehorung auszugleichen 
und sich dagegen wehrten, die frUJieren Verpflichtungen 4os Reiches zu 
übernehmen, obwohl sie die Reichpstcucrn vereinnahmten,' haben durch 
das Gesetz eine gewisse Mehrbelastung auf sich nehmen musson. Die- Mehr- 
belastung ist fir das erste Geltungsjähr des Gesetzes auf Hl Millionen 
DM geschlitzt worden. Das Reich hätte bei Aufrecht erhalt ung der nach dem 
früheren Reichsrecht ihm -obliegenden Verpflichtungen für die Invaliden- 
und Angostelitonversicherung im Vereinigton Wirtschaftsgebiet etwa 
8oo Millionen DM je hlich aufzubringen gehabte Wach dem neuen Gesetz 
worden die Lender der "ßisono im ersten Goltungsjahr des Gesetzes etwa 
3oo Millionen jährlich für die Grundbetri'.ge der Invalidenversicherung 
und 49 Millionen DM jährlich für Flüchtlingsfcntner der Invaliden- und 
Angestelltenversicherung aufzubringen haben* Die Länderanteile an der 
Finanzierung der Invaliden« und Angestelitenversicherung beträgt als"0£! 

mehr als 40 v.H. der dem Reich früher auferlegten Verpflichtungen» 

Zur Anpassung an das steigende Lohnniveau wiig. durch das Gesetz die Vor- 
s i ch crunfl sp f 1i cht,.-;r enz e in der Krankehv er Sicherung erhöht, und zwar von 
5ÖO auf 375 DM monatlich"*" Entsprechend wird der Höchstgrundlohn für die 
Berechnung der Beitrage und Geldleistungen in der Krankenversicherung - 
von 10 auf 12,50 DM taglich heraufgesetzte Dies wirkt sich automatisch 
auch auf die Haupt Unterstützung ujuddio Beiträge zur Arbeitslosenver- 
sicherung aus» 

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist der durch das neue Gesetz 
inAussicht genommene Finanzausgleich _in der Krankenversichorung» Es 
wird den Vorbanden der Krankenkasse übertragen, entweder innerhalb eine 
Krankenkassenart oder zwischen den einzelnen Kassenarten das Nähere üb 
einen Finanzausgleich zu bestimmen? der erforderlich ist, wenn die Bei.' 
tr^go nicht ausreiche. , um die fjeekung der Versicherungsloistungon zu 
gow" hrleisten. Hierdurch wird den Krankenkassen die Ermächtigung gege- 
ben, durch geeignete Mapaiie,hmon einer gegenseitigen Finanzhilfe für 
Ordnung im eigenen Haus zu sorgcn3 falls dies aus finanziellen Gründen 
erforderlich ist. Für don  Pali» dass die Krankcnkasscriverbände hierüber 
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zu keiner Einigung gelangen, kann dor Finanzausgleich auch von behörd- 
licher Soito angeordnet worden, und zwar je nach dem örtlichen Bereich 
durch die überYereichorungsrmtor, die Landosarbcitsininistoricn oder 
die Verwaltung für Arbeite 

Schlicsslich enth* it das Gesetz eine Reihe von Bestimmungen über die 
KnappschaCtsvorSicherung^ Sie haben den Sinn, unterschiedliches Recht 
zwischen den beiden Zonen zu vereinheitlichen und besonders aufgetrete- 
ne irrten bei dor Xieitungsgowghrung zu beseitigen. Auch wird eine Län- 
dorgarairtic zur dauernden Auf rocht or haltung der Leistungen in der knapp- 
sohaftlichon Rentenversicherung fustgelcgt«, Die Angleichung der Lei- 
stungen der ?mappschaftlichon Ron^envorSicherung an des Sozialvorsiehe- 
rungs-^npassungsgesotz,ins besondere die Gewährung von Renterizuschlagen 
ist einem besonderen Gesetz vorbehalten geblieben, das sich bereits in 
Vorbereitung befindete 
Das ursprünglich für den l.J.nuar 1949 in Aussicht genommene Inkraft- 
treten dos Gesetzes lässt sich durch die Verzögerung der Genehmigung 
durch die Militärregierung nicht mehr aufrocht erhalten* Das Gesetz 
tritt nunmehr am I.Juni 1949 in Kraft. Um zu erreichen, dass zu den Ende 
Mai zur Auszahlung gelangenden Juni-Renten bereits Zuschlage gewährt 
worden, obwohl die erhöhton Beiträge zur Rentenversicherung erst im 
Lauf ; des Juri eingehen werden, hat die Verwaltung für Arbeit Verhand- 
lungen zur Aufnahme von Überbrückungskrediten aufgenommen« Es steht 
noch nicht mit Sicherheit fest, ob diese Überbrückungskredite erreicht 
werden können« Gegebenenfalls kennen die Rentenzuschlägo erst Ende Juni 
zur Auszahlung gelangen, jedoch rückwirkend vom I.Juni 1949 ab* 

Das in der Öffentlichkeit und auch von amtlichen Stellen heiss umkämpf- 
te Gozialvereichorungs-Anpassunge gesotz ist ein bedeutsamer Portschritt 
der Sozialpolitik« Es hebt nicht nur die unzulänglichen Renten wenig- 
stens auf oii) minimales Lebensniveau.; sondern erfüllt auch langjährige 
Forderung);! der deutschen Arn cit er seh aft nach Angleichung ihrer Renten- 
versicherung'an die Angosti'"irtenversicherungo Das Gesetz ist ein Schritt 
auf dem wcgo zu dorn Ziel, das darin besteht, den verarmten deutschen 
Menschen, deren Arbeitskraft das bedeutsamste Kapital unserer Volks- 
wirtschaft darstellt9   eine fortschrittliche;, loistungfeinige und finan- 
ziell aUSfindo Sozialvorsicherung an die Seite zu stellen« 
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